
Beschluss
VG Berlin, § 16a GleichstG BE, Art. 3
Abs. 2 GG, Art. 3 Abs. 3 GG, § 123
VwGO
Kein Mann als Frauenvertreterin

Durch die Regelung, dass eine Frauenvertreterin
nur durch Frauen gewählt werden darf, werden die Zie-
le des Art. 3 Abs. 2 GG in besonderem Maße gefördert,
denn hinsichtlich der Wählbarkeit für das Amt der
Frauenvertreterin kann es wichtig sein, die Verhältnisse
aus der Sicht des benachteiligten Geschlechts beurteilen
zu können; auch wird eine Einflussnahme durch die
Gruppe der nach Auffassung des Gesetzgebers bevorzug-
ten Dienstkräfte hierdurch ausgeschlossen.

Die Beschränkung des aktiven und passiven Wahl-
rechts auf weibliche Beschäftigte dient dem Ausgleich
von Benachteiligungen im Sinne der Richtlinie
2006/54/EG.
(Leitsätze der Redaktion)
Beschluss des VG Berlin vom 07.12.2012 -  5 L 419.12

Aus den Gründen:
Der Antragsteller ist Richter am Amtsgericht.

Mit Schreiben vom 7.11.2012 beantragte er bei der
Präsidentin des Amtsgerichts das aktive und passive
Wahlrecht für die bevorstehende Wahl der Frauen-
vertreterin. Diesen Antrag lehnte der Wahlvorstand
mit Schreiben vom 12.11.2012 ab und verwies zur
Begründung auf das Landesgleichstellungsgesetz,
wonach wahlberechtigt und wählbar nur weibliche
Beschäftigte einer Dienststelle seien. Am 13.11.2012
ging beim Wahlvorstand ein Wahlvorschlag von fünf
(weiblichen) Beschäftigten des Amtsgerichts ein, die
den Antragsteller als Kandidaten für die Wahl der
Frauenvertreterin und deren Stellvertreterin vor-
schlugen. […] Mit seiner am 20.11.2012 erhobenen
Klage (VG 5 K 420.12) begehrt der Antragsteller,
ihm unter Aufhebung des Bescheides vom
12.11.2012 das aktive und passive Wahlrecht für die
Wahl der Frauenvertreterin zuzuerkennen. Sein
gleichzeitig gestellter Antrag, die für den 13.12.2012
angesetzte Wahl der Frauenvertreterin […]
auszusetzen, hat keinen Erfolg. […]

Der Antrag auf Erlass einer einstweiligen Anord-
nung hat jedenfalls deshalb keinen Erfolg, weil der
Antragsteller für die Wahl der Frauenvertretung we-
der aktiv noch passiv wahlberechtigt ist, das Wahlver-
fahren mithin keine Fehler aufweist, die zur Anfech-
tung der Wahl führen und deren Aussetzung im Vor-
feld rechtfertigen könnten. Nach dem Landesgleich-
stellungsgesetz sind wahlberechtigt und wählbar nur
weibliche Beschäftigte einer Dienststelle (§ 16a Abs.
1 Satz 1, Abs. 2 LGG). Der Antragsteller als Mann
gehört nicht zu diesem Personenkreis. Bei der im vor-
liegenden Verfahren gebotenen und allein möglichen

summarischen Prüfung verstößt diese Beschränkung
des aktiven und passiven Wahlrechts auf weibliche
Beschäftigte nicht gegen höherrangiges Recht.

Nach Art. 3 Abs. 3 S. 1 GG darf niemand wegen
seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Ras-
se, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, sei-
nes Glaubens, seiner religiösen oder politischen An-
schauungen benachteiligt oder bevorzugt werden.
Diese Verfassungsnorm verstärkt den allgemeinen
Gleichheitssatz des Art. 3 Abs. 1 GG, indem sie der
dem Gesetzgeber darin eingeräumten Gestaltungs-
freiheit engere Grenzen zieht. Danach darf das Ge-
schlecht grundsätzlich nicht Anknüpfungspunkt für
eine rechtliche Ungleichbehandlung sein. Das gilt
auch dann, wenn eine Regelung nicht auf eine nach
Art. 3 Abs. 3 GG verbotene Ungleichbehandlung an-
gelegt ist, sondern in erster Linie andere Ziele ver-
folgt. Das Diskriminierungsverbot in Art. 3 Abs. 3
GG wird ergänzt durch Art. 3 Abs. 2 GG. Nach die-
ser Vorschrift sind Männer und Frauen gleichberech-
tigt. Der Staat fördert die tatsächliche Durchsetzung
der Gleichberechtigung von Männern und Frauen
und wirkt auf die Beseitigung bestehender Nachteile
hin.

Der über das Diskriminierungsverbot des Art. 3
Abs. 3 GG hinausreichende Regelungsgehalt von
Art. 3 Abs. 2 GG besteht darin, dass er ein Gleichbe-
rechtigungsgebot aufstellt und dieses auch auf die ge-
sellschaftliche Wirklichkeit erstreckt. Der Satz
„Männer und Frauen sind gleichberechtigt“ will
nicht nur Rechtsnormen beseitigen, die Vor- oder
Nachteile an Geschlechtsmerkmale anknüpfen, son-
dern für die Zukunft die Gleichberechtigung der Ge-
schlechter durchsetzen. Er zielt auf die Angleichung
der Lebensverhältnisse. So müssen Frauen die glei-
chen Erwerbschancen haben wie Männer. Überkom-
mene Rollenverteilungen, die zu einer höheren Bela-
stung oder sonstigen Nachteilen für Frauen führen,
dürfen durch staatliche Maßnahmen nicht verfestigt
werden. Faktische Nachteile, die typischerweise
Frauen treffen, dürfen wegen des Gleichberechti-
gungsgebots des Art. 3 Abs. 2 GG durch begünsti-
gende Regelungen ausgeglichen werden (vgl.
BVerfG, Urteil vom 28.01.1992 – 1 BvR 1025. 82).
Eine solche, faktische Nachteile ausgleichende
Regelung hat der Berliner Gesetzgeber mit dem
Landesgleichstellungsgesetz geschaffen.

Maßgeblich ist insoweit nicht, ob in der Dienst-
stelle des Antragstellers Frauen aktuell benachteiligt
sind. Vielmehr darf der Gesetzgeber, wenn er – wie
mit dem Landesgleichstellungsgesetz – Regelungen
für das ganze Land trifft, typisieren und neben aktu-
ellen Ungleichbehandlungen auch faktische Benach-
teiligungen in der Vergangenheit, die beispielsweise
zu Unterrepräsentanzen in bestimmten Besoldungs-
gruppen geführt haben, durch begünstigende Rege-
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lungen ausgleichen (vgl. OVG Berlin-Brandenburg,
Beschluss vom 20.06.2010 - OVG 4 N 93.08 -, BA S.
4). Nach Einschätzung des Gesetzgebers liegen auf-
grund der gesellschaftlichen Ressourcenverteilung
und der nach wie vor bestehenden Rollenbilder von
Frau und Mann die Benachteiligungen, die es abzu-
bauen gilt, auf Seiten der Frauen (vgl. zu § 16
BGleiG: BT-Drucks. 14/5679, S. 27). Das Landes-
gleichstellungsgesetz mit der Einrichtung einer
Frauenvertreterin dient der Frauenförderung (vgl. §
2 Abs. 2 Satz 2, § 3 Abs. 2 und 3, § 4 LGG).

Durch die Beschränkung des aktiven und passi-
ven Wahlrechts auf weibliche Beschäftigte hat der
Gesetzgeber seinen verfassungsrechtlichen Gestal-
tungsspielraum nicht überschritten. Es liegt jeden-
falls nahe, dass die Ziele des Art. 3 Abs. 2 GG in be-
sonderem Maße gefördert werden, wenn die Wahl le-
diglich durch die Gruppe derjenigen Beschäftigten
erfolgt, deren Gleichberechtigung sichergestellt wer-
den soll. Denn eine Einflussnahme durch die Gruppe
der nach Auffassung des Gesetzgebers bevorzugten
Dienstkräfte wird hierdurch ausgeschlossen (vgl. VG
Berlin, Urteil vom 5. November 2008 - VG 2 A
41.08 -, UA S. 4). Hinsichtlich der Wählbarkeit für
das Amt der Frauenvertreterin kann es wichtig sein,

die Verhältnisse aus der Sicht des benachteiligten Ge-
schlechts beurteilen zu können; es ist auch nahe lie-
gend, dass die weiblichen Beschäftigten sich mit ih-
ren Problemen bei einer Person des gleichen Ge-
schlechts besser aufgehoben und vertreten fühlen
(vgl. BT-Drucks. 14/5679, S. 27; vgl. auch VG
Augsburg, Beschluss vom 16. Juni 2004 - Au 2 E
04.890 ).

Art. 33 Abs. 2 und Abs. 5 GG sind nicht verletzt.
Denn das Amt der Frauenvertreterin ist ein Wahl-
amt, das nicht nach den Kriterien der Bestenauslese
vergeben wird. Ob das Amt der Frauenvertreterin an-
gesichts der gesetzlich vorgesehenen Freistellungs-
möglichkeiten ein „Nebenberuf“ sein und dem
Schutzbereich von Art. 12 GG unterfallen kann, wie
der Antragsteller meint, kann dahinstehen. Die Be-
schränkung des aktiven und passiven Wahlrechts auf
Frauen wäre aus den oben genannten Erwägungen
jedenfalls gerechtfertigt.

Schließlich ist auch das Demokratieprinzip (Art.
20 Abs. 1, 28 Abs. 1 GG) nicht verletzt. Die Frauen-
vertreterin ist ausschließlich Vertreterin der weibli-
chen Beschäftigten. Sie vertritt weder Rechte des An-
tragstellers noch greift sie in seine Rechte ein. Des-
halb ist es zulässig, aktives und passives Wahlrecht auf
weibliche Beschäftigte zu beschränken (vgl. OVG
Berlin-Brandenburg a.a.O., S. 3 f.). Gleiches gilt für
den vom Antragsteller gerügten Verstoß gegen das
Allgemeine Gleichbehandlungsgesetz (AGG). Es
kann dahinstehen, ob dieses Gesetz für das Amt der
Frauenvertreterin Anwendung findet (verneinend:
VG Berlin, a.a.O., S. 5). Jedenfalls wäre die unter-
schiedliche Behandlung wegen der besonderen An-
forderungen an dieses Amt gemäß § 8 Abs. 1 AGG
gerechtfertigt (vgl. v. Roetteken, BGleiG, 2012, § 16
Rn. 99).

Die Regelung verstößt auch nicht gegen europäi-
sches Recht. […] Die Richtlinie 2006/54/EG zur
Verwirklichung des Grundsatzes der Chancengleich-
heit und Gleichbehandlung von Männern und Frau-
en in Arbeits- und Beschäftigungsfragen vom 5. Juli
2006 (ABl. EG 2006 Nr. L 204 S. 23) ist zwar an-
wendbar, jedoch nicht verletzt. Denn die darin gere-
gelten Diskriminierungsverbote stehen nicht der
Beibehaltung oder dem Erlass von Maßnahmen ent-
gegen, mit denen bezweckt wird, Benachteiligungen
von Personen eines Geschlechts zu verhindern oder
auszugleichen (Art. 3 sowie Erwägungsgrund Nr.
21). Diesem Ausgleich von Benachteiligungen dient
nach dem oben Gesagten (auch) die Beschränkung
des aktiven und passiven Wahlrechts auf weibliche
Beschäftigte (vgl. v. Roetteken, a.a.O.).
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